
BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES

Nr. 75/2009

vom 29.  Mai 2009

zur Änderung von Protokoll  31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten 
Bereichen außerhalb der vier Freiheiten

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum, geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen 
über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkom
men“ genannt, insbesondere auf die Artikel 86 und 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Protokoll 31 des Abkommens wurde durch den Beschluss 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr.  73/2006 vom
2. Juni 2006

(1)  ABl. L 245 vom 7.9.2006, S. 44.

 (1) geändert.

(2) Es empfiehlt sich, den Beschluss Nr.  1351/2008/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.  Dezem
ber 2008 über ein mehrjähriges Gemeinschaftsprogramm 
zum Schutz der Kinder bei der Nutzung des Internets 
und anderer Kommunikationstechnologien

(2)  ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 118.

 (2) in die 
Zusammenarbeit der Vertragsparteien des Abkommens 
einzubeziehen.

(3) Protokoll  31 zum Abkommen sollte daher geändert wer
den, um diese erweiterte Zusammenarbeit mit Wirkung 
vom 1. Januar 2009 zu ermöglichen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

In Artikel 2 Absatz 5 des Protokolls 31 zum Abkommen wird fol
gender Gedankenstrich angefügt:

„— 32008 D 1351: Beschluss Nr.  1351/2008/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 16.  Dezember 2008 
über ein mehrjähriges Gemeinschaftsprogramm zum Schutz 
der Kinder bei der Nutzung des Internets und anderer 
Kommunikationstechnologien (ABl. L 348 vom 24.12.2008, 
S. 118)“.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt an dem Tag nach der letzten Mitteilung an 
den Gemeinsamen EWR-Ausschuss gemäß Artikel 103 Absatz 1 
des Abkommens in Kraft

(*)  Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mit
geteilt.

Er gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2009.

Artikel 3

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 29. Mai 2009.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Vorsitzende
Alan SEATTER
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0118:0118:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0118:0118:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:245:0044:0044:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0118:0118:DE:PDF

